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§ 1 Einleitung

A. Einführung in die Problematik

Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. So lautete die ab 1958 bis
1977 geltende Fassung des § 1356 Abs. 1 BGB. Eine Erwerbstätigkeit war ihr nach
§ 1356 Abs. 2 BGB nur gestattet, wenn diese mit ihren Pflichten in Ehe und Familie
vereinbar war. Im Laufe der Zeit hat sich u. a. in gesellschaftspolitischer Hinsicht
vieles verändert, vor allem in Bezug auf die Gleichberechtigung zwischenMann und
Frau. Eine der wichtigsten Ausprägungen dieser Gleichberechtigung ist der Ent-
geltgleichheitsgrundsatz. Bereits 1957 wurde der Grundsatz des gleichen Entgelts
für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit in den Römischen Verträgen in
Art. 119 EWGV verankert.1 Damals war der Beweggrund für die Aufnahme dieser
Vorschrift jedoch primär wettbewerbsrechtlicher Natur. Denn Frankreich, wo auf
nationaler Ebene im Gegensatz zu den anderen Mitgliedstaaten bereits ein aus-
drückliches Gebot zur gleichen Bezahlung von Frauen und Männern bei gleicher
Arbeit gegolten hatte, drängte auf die Aufnahme dieser Vorschrift in die Römischen
Verträge aus Sorge vor Wettbewerbsnachteilen für seine eigene Wirtschaft.2 Im Jahr
1975 wurde der Anwendungsbereich des in Art. 119 EWGV verankerten Entgelt-
gleichheitsgrundsatzes durch die Richtlinie 75/117/EWG3 auf „gleichwertige“ Ar-
beit erweitert.

Fast 20 Jahre nach Inkrafttreten der Römischen Verträge betonte der EuGH in der
Rechtssache Defrenne II, dass Art. 119 EWGV einem doppelten Zweck (wirt-
schaftlicher und sozialer Natur) diene.4 Hierbei bezog sich der EuGH auf die in der
Präambel des EWG-Vertrages dargelegten sozialen Ziele der Gemeinschaft (Si-
cherung des sozialen Fortschritts und stetige Besserung der Lebens- und Beschäf-
tigungsbedingungen der europäischen Völker) und verwies zudem auf die syste-

1 Calliess/Ruffert/Krebber, AEUV Art. 157 Rn. 2; EuArbRK/Franzen, AEUV Art. 157
Rn. 2.

2 EuArbRK/Franzen, AEUV Art. 157 Rn. 3; Grabitz/Hilf/Nettesheim/Langenfeld/Lehner,
AEUV Art. 157 Rn. 3; Calliess/Ruffert/Krebber, AEUV Art. 157 Rn. 2; so auch Vianden,
Gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige Arbeit, S. 32; Winter, Gleiches Entgelt für
gleichwertige Arbeit, S. 87.

3 Richtlinie 75/117/EWG des Rates vom 10. Februar 1975 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts
für Männer und Frauen, ABl. L 45 v. 19.2. 1975, S. 19.

4 EuGH, Urt. v. 8. 4.1976 – Rs 43/75 (Defrenne II), NJW 1976, 2068.



matische Stellung des Art. 119 EWGV im Kapitel über die Sozialpolitik.5 In diesem
Urteil erkannte der EuGH dem Entgeltgleichheitsgrundsatz außerdem unmittelbare
Wirkung in denMitgliedstaaten zu.6Dennoch stellte der Entgeltgleichheitsgrundsatz
in Deutschland über Jahrzehnte hinweg aufgrund verschiedener Probleme ein
„Prinzip ohne Praxis“ dar.7 So war der Entgeltgleichheitsgrundsatz in der Gesell-
schaft überwiegend unbekannt bzw. wurde nicht zutreffend verstanden.8 Überdies
war die gerichtliche Durchsetzung des Entgeltgleichheitsgebots aufgrund hoher
prozessualer Hürden bei der Beweislast erschwert. Denn Arbeitnehmer, die glauben
diskriminiert zu werden, tragen (damals wie heute) die Beweislast für das Vorliegen
einer Diskriminierung beim Entgelt aufgrund des Geschlechts. Zur Begründung des
ersten Anscheins einer Diskriminierung müssen zumindest aussagekräftige Statis-
tiken vorgelegt werden, welche ein signifikantes Missverhältnis der unterschiedli-
chen Entgelte von weiblichen und männlichen Arbeitnehmern aufzeigen.9 In der
Vergangenheit fehlten Arbeitnehmern jedoch häufig die Informationen zu einer
erfolgreichen Geltendmachung des Anspruchs. Darüber hinaus gestaltet sich (da-
mals wie heute) die Bewertung von gleichwertiger Arbeit problematisch, da die
Maßstäbe hierbei oft durch allgemeine gesellschaftliche Wertvorstellungen geprägt
werden, sodass unterbewusst „typische Frauenarbeit“ im Vergleich zu „typischer
Männerarbeit“ (auch in Tarifregelungen) unterbewertet wird.10

Unter Berücksichtigung der dargestellten Probleme erklärte die EU-Kommission
in ihrer Empfehlung11 vom 7. März 2014 die Entgelttransparenz zu einem effektiven
Mittel zur Beseitigung und Verhinderung von Entgeltdiskriminierung und forderte
die Mitgliedstaaten auf, mehr Transparenz über betriebliche Entgeltstrukturen sowie
über die Kriterien und Maßstäbe der Arbeitsbewertung zu fördern. Daraufhin trat in
Deutschland am 6. Juli 2017 das Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG) in Kraft.

5 EuGH, Urt. v. 8. 4.1976 – Rs 43/75 (Defrenne II), NJW 1976, 2068.
6 EuGH, Urt. v. 8. 4.1976 – Rs 43/75 (Defrenne II), NJW 1976, 2068.
7 Dies konstatierte Winter bereits im Titel ihrer Dissertationsschrift im Jahr 1998, Winter,

Gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit – Ein Prinzip ohne Praxis.
8 Vgl. hierzu mit einer ausführlichen Darstellung zur Situation in den 1990er Jahren:

Winter, Gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit, S. 21 ff.; nach einer Befragung im Rahmen
des zweiten Evaluationsgutachtens der Bundesregierung im Jahr 2023 kennt nur jeder zweite
Beschäftigte das Entgeltgleichheitsgebot, Zweiter Bericht der Bundesregierung zur Wirk-
samkeit des Gesetzes zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern
sowie zum Stand der Umsetzung des Entgeltgleichheitsgebots in Betrieben mit weniger als
200 Beschäftigten (S. 14), abrufbar unter: https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1de
eee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf (zuletzt ab-
gerufen am: 7.10.2024).

9 EuGH, Urt. v. 27.10.1993 – C-127/92 (Enderby), NZA 1994, 797 (799) Rn. 13.
10 Oerder, Zur Entgeltgleichheit von Frauen und Männern, S. 35 ff.; Winter, Gleiches

Entgelt für gleichwertige Arbeit, S. 47 ff., 279; EuArbRK/Winter, RL (EU) 2023/970 Art. 4
Rn. 4.

11 Empfehlung der Kommission (2014/124/EU) vom 7. März 2014 zur Stärkung des
Grundsatzes des gleichen Entgelts für Frauen und Männer durch Transparenz, ABl. L 69 v.
8. 3.2014, S. 112.

§ 1 Einleitung16

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/229484/7c1deeee794163514c0221663af940d2/zweiter-bericht-entgelttransparenzgesetz-data.pdf
http://www.duncker-humblot.de
http://www.duncker-humblot.de


Nach der Aufforderung des Rates der Europäischen Union im Jahr 2019 zur Aus-
arbeitung konkreter Maßnahmen für mehr Entgelttransparenz12 legte die EU-
Kommission am 4. März 2021 den Entwurf13 einer Richtlinie zu mehr Lohntrans-
parenz vor. Am 6. Juni 2023 trat schließlich die Richtlinie (EU) 2023/970 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 zur Stärkung der Anwen-
dung des Grundsatzes des gleichen Entgelts fürMänner und Frauen bei gleicher oder
gleichwertiger Arbeit durch Entgelttransparenz und Durchsetzungsmechanismen
(EntgTransp-RL) in Kraft. Die Richtlinie sieht neben Maßnahmen für mehr Lohn-
transparenz (z.B. verpflichtenden Angaben zum Entgelt für Arbeitsuchende, Aus-
kunftsansprüchen für Arbeitnehmer oder Berichterstattungspflichten für Unterneh-
men) auch einen besseren Zugang zur Justiz für Betroffene von Lohndiskriminierung
vor (z.B. Sammelklagen, Sanktionen für Verstöße gegen den Entgeltgleichheits-
grundsatz, Beweislastumkehr).14 Zwar wurde die Entgelttransparenzrichtlinie nach
ihrer Verabschiedung von Bundesfamilienministerin Lisa Paus als „Starkes Signal
für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern in Europa“15 begrüßt. Dennoch
ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass bezüglich des Inhalts der Richtlinie bzw.
der Transparenzmaßnahmen in der Bundespolitik keine Einigkeit besteht. So fand
bereits bei der 1004. Sitzung des Bundesrates von insgesamt 19 Empfehlungs-
punkten der zuständigen Ausschüsse bezüglich einer Stellungnahme zum Richtli-
nienentwurf lediglich Ziffer 6: „Der Grundsatz der Lohntransparenz wird grund-
sätzlich befürwortet.“ eineMehrheit.16Auch das Ergebnis derAbstimmung desRates
der Europäischen Union hinsichtlich der Annahme der Entgelttransparenzrichtlinie,
bei der sich Deutschland enthalten hat,17 spricht dafür, dass selbst innerhalb der
Bundesregierung keine Einigkeit über den Inhalt und die neuen Instrumente der
Richtlinie besteht.

Trotz der Uneinigkeit über die neuen Maßnahmen muss Deutschland zur Um-
setzung der Richtlinie in nationales Recht ein neues Gesetz verabschieden. Da im
Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit der Referentenentwurf des zuständigen Bun-
desfamilienministeriums für das Gesetz zur Umsetzung der Entgelttransparenz-
richtlinie noch nicht veröffentlicht war, wird an den jeweils gekennzeichneten

12 Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zur Verringerung des Lohngefälles zwischen
Frauen und Männern: Schlüsselpolitiken und Maßnahmen, 9804/19.

13 EU-Kommission, Richtlinienvorschlag COM (2021), 93 final vom 4.3.2021.
14 Günther/Schiffelholz, NZA-RR 2023, 568; Marek/Sawodny, ArbRAktuell 2023, 397;

Köllmann, SPA 2024, 33.
15 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/starkes-signal-fuer-die-gleiche-be

zahlung-von-frauen-und-maennern-in-europa-224028 (zuletzt abgerufen am: 7.10.2024).
16 Plenarprotokoll 1004. Sitzung des Bundesrats, 7. 5.2021, Tagesordnungspunkt 70,

S. 202; BR-Drucks. 204/1/21, S. 2.
17 Abstimmungsergebnis, Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Stär-

kung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei
gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Entgelttransparenz und Durchsetzungsmechanis-
men, Annahme des Gesetzgebungsakts, 3944. Tagung des Rates der Europäischen Union
(Auswärtige Angelegenheiten) 24. April 2023, Luxemburg.
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